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 Veröffentlicht am 19.12.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §167 Abs2;

EStG 1972 §34 Abs1;

Rechtssatz

Die belBeh ist nicht verp:ichtet, von Amts wegen die für die verspätete Hingabe der Heiratsausstattung maßgebenden

triftigen Gründe zu erforschen und zu ermitteln, wenn sie bei der Beurteilung des Beschwerdefalles ohnedies von den

Behauptungen des Steuerpflichtigen ausgegangen ist.
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